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§ 134 I-VBG Schluss- und
Übergangsbestimmungen

 I-VBG - Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz - I-VBG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Dieses Gesetz tritt mit 1. Juli 2003 in Kraft.

2. (2)Gleichzeitig tritt Art. III des Gesetzes LGBl. Nr. 85/1993, zuletzt geändert durch Art. II des Gesetzes LGBl.

Nr. 55/2002, und Art. III des Gesetzes LGBl. Nr. 8/1995, zuletzt geändert durch Art. VII des Gesetzes LGBl.

Nr. 19/1998, außer Kraft.

3. (3)Vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an dürfen in seinem Geltungsbereich Dienstverträge nach anderen

Vorschriften nicht mehr abgeschlossen werden. Vereinbarungen, die gegen zwingende Bestimmungen dieses

Gesetzes verstoßen, sind rechtsunwirksam, soweit im Abs. 4 und im § 80 nichts anderes bestimmt ist.

4. (4)Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Dienstverträge über Dienstverhältnisse, auf die dieses Gesetz

anzuwenden ist, gelten als Dienstverträge im Sinne dieses Gesetzes. Soweit in diesen Dienstverträgen auf das

Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Tiroler Vertragsbedienstetengesetz oder auf Beschlüsse des

Gemeinderates oder des Stadtsenates der Stadt Innsbruck verwiesen wird, treten an deren Stelle die

entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes. In diesen Dienstverträgen enthaltene, von diesem Gesetz

abweichende Bestimmungen bleiben jedoch unberührt und gelten als Regelungen im Sinne des § 80, soweit sie

für den Vertragsbediensteten günstiger sind als die Regelungen dieses Gesetzes.

5. (5)Die Einstufung in die Entlohnungsstufen der §§ 37, 38, 85 und 91 hat, ausgehend vom Vorrückungsstichtag,

unter Berücksichtigung der für die Vorrückung anrechenbaren Dienstzeit zu erfolgen. Ergibt sich unter

Berücksichtigung dieser Einstufung für den Vertragsbediensteten ein geringeres Monatsentgelt als jenes nach

dem bestehenden Dienstvertrag, so gilt dieser Dienstvertrag als Sondervertrag.

6. (6)Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe b, die eine Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung bzw.

Diplomprüfung an einer höheren Schule nicht abgelegt haben und beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nach

Abs. 5 in den Entlohnungsstufen 4 bis 9 eingestuft sind, rücken nach zwei Jahren in der Entlohnungsstufe 9 in eine

Entlohnungsstufe 9a mit einem Monatsentgelt von 3.079,3 Euro vor. Die Vorrückung in die Entlohnungsstufe 10

erfolgt nach einem Jahr in der Entlohnungsstufe 9a. Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe b, die eine

Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung bzw. Diplomprüfung an einer höheren Schule nicht abgelegt haben und

die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Abs. 5 in den Entlohnungsstufen 10 bis 13 eingestuft sind, rücken

nach zwei Jahren in der Entlohnungsstufe 13 in eine Entlohnungsstufe 13a mit einem Monatsentgelt von 3.555,30

Euro vor. Die Vorrückung in die Entlohnungsstufe 14 erfolgt nach einem Jahr in der Entlohnungsstufe 13a. Dies

gilt nicht für Vertragsbedienstete, die nach den bisher geltenden Vorschriften bereits ein Jahr in einer den

Entlohnungsstufen 3a, 9a bzw. 13a entsprechenden Entlohnungsstufe eingestuft waren.

7. (7)Weist ein Vertragsbediensteter Vordienstzeiten nach § 26 Abs. 2 Z 1 oder Z 4 lit. d, e oder f des

Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 auf, die er in

einem Beschäftigungsausmaß von weniger als der Hälfte des für die Vollbeschäftigung vorgeschriebenen

Beschäftigungsausmaßes zurückgelegt hat und die noch nicht zur Gänze für die Ermittlung des
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Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind, so ist der Vorrückungsstichtag auf Ansuchen des

Vertragsbediensteten unter Zugrundelegung der Regelungen des § 41 rückwirkend mit dem Beginn des

Dienstverhältnisses, frühestens jedoch mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994, entsprechend zu verbessern. Bei

Dienstverhältnissen, in denen nach dem 31. Dezember 1993 Zeiten in einem Beschäftigungsausmaß von weniger

als der Hälfte des für die Vollbeschäftigung vorgeschriebenen Beschäftigungsausmaßes zurückgelegt und nur zur

Hälfte für die Berechnung des für die Vorrückung maßgebenden Zeitraumes berücksichtigt wurden, sind die nach

dem 1. Jänner 1994 liegenden Vorrückungstermine auf Ansuchen des Vertragsbediensteten unter

Zugrundelegung der Regelungen des § 40 Abs. 1 und 2 neu zu ermitteln. Dies gilt bei Zutreffen der

Voraussetzungen des ersten und zweiten Satzes auch für ehemalige Vertragsbedienstete sinngemäß. Ist der

Vertragsbedienstete, auf den die Voraussetzungen des ersten bis dritten Satzes zutreffen, verstorben, so kann

das Ansuchen auch von einer Person, der als Hinterbliebener nach diesem Vertragsbediensteten ein

Pensionsanspruch aus der Allgemeinen Sozialversicherung zusteht, eingebracht werden.

8. (8)Ansuchen nach Abs. 7 sind bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit bis zum Ablauf des 30. April 2004 zu stellen.

9. (9)Für besoldungsrechtliche Ansprüche, die sich aus einer

1. a)nach Abs. 7 erster Satz vorgenommenen rückwirkenden Verbesserung des Vorrückungsstichtages

aufgrund der Anrechnung von vor dem 1. Mai 2004 liegenden Zeiten,

2. b)nach Abs. 7 zweiter Satz vorgenommenen Neuermittlung von Vorrückungsterminen

ergeben, gilt § 50 mit der Maßgabe, dass der Zeitraum vom 14. Juli 1997 bis zum 30. April 2004 nicht auf die

Verjährungsfrist anzurechnen ist.

10. (10)Wurde ein früheres Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten zur Stadt Innsbruck wegen Ausgliederung der

Einrichtung, an der er tätig war, aus der Stadt beendet und hat der Vertragsbedienstete im Rahmen eines

Dienstverhältnisses weiterhin an derselben Einrichtung Dienst versehen, so ist die Zeit dieses späteren

Dienstverhältnisses bei der Festsetzung des Vorrückungsstichtages bis zum Höchstausmaß von drei Jahren wie

eine Dienstzeit zu einer inländischen Gebietskörperschaft zu behandeln. Eine Berücksichtigung ist

ausgeschlossen, wenn

1. a)dem Vertragsbediensteten aus Anlass der Ausgliederung die Möglichkeit eingeräumt worden ist, seinen

Dienst an der ausgegliederten Einrichtung weiterhin im Rahmen eines Dienstverhältnisses zur Stadt

Innsbruck auszuüben, und er sich für die Beendigung des Dienstverhältnisses zur Stadt Innsbruck

entschieden hat oder

2. b)der Vertragsbedienstete beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis zur Stadt Innsbruck eine Abfertigung

erhalten und diese nicht zurückerstattet hat.

11. (11)Auf Vertragsbedienstete, die

1. a)vor dem 1. Oktober 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft eingetreten

und

2. b)seither ohne Unterbrechung in einem Dienstverhältnis oder in mehreren Dienstverhältnissen zu einer

inländischen Gebietskörperschaft oder zu inländischen Gebietskörperschaften gestanden sind, sind anstelle

des § 41 die Bestimmungen des § 26 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in der Fassung

des Gesetzes BGBl. Nr. 43/1995 sinngemäß anzuwenden. Ausschließlich durch arbeitsfreie Tage bewirkte

Unterbrechungen gelten nicht als Unterbrechungen im Sinne der lit. b.

12. (12)Für die Anwendung des Abs. 11 sind folgende Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse einem

Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft gleichgestellt:

1. a)Wehrdienst als Zeitsoldat nach § 32 des Wehrgesetzes 1990 bzw. nach § 23 des Wehrgesetzes 2001,

2. b)Teilnahme an der Eignungsausbildung nach § 2 b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der bis zum

Ablauf des 31. Dezember 2003 geltenden Fassung,

3. c)Verwendung im Unterrichtspraktikum im Sinne des Unterrichtspraktikumsgesetzes,

4. d)Tätigkeit als Lehrbeauftragter im Sinne des § 2a des Bundesgesetzes über die Abgeltung von

wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste, wenn

1. 1.diesen Lektoren und Lehrbeauftragten bereits seit dem 1. Jänner 1991 ununterbrochen remunerierte

Lehraufträge erteilt worden sind, die das im § 2a Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über die Abgeltung

von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen genannte Stundenausmaß in den darauf folgenden

Semestern im Durchschnitt jeweils insgesamt überschritten haben und
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2. 2.diese Lektoren und Lehrbeauftragten während dieses Zeitraumes in keinem anderen

sozialversicherungspflichtigen Dienstverhältnis gestanden sind.

13. (13)Die Zeit eines Karenzurlaubes, der vor dem 1. Oktober 1995 angetreten wurde und erst nach dem

Inkrafttreten dieses Gesetzes endet, wird mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die

Vorrückung wirksam, soweit nicht nach § 65 Abs. 2 oder 4 eine für den Vertragsbediensteten günstigere

Anrechnung erfolgt.

14. (14)Ein Vertragsbediensteter kann zugunsten einer durch Vereinbarung geregelten Pensionsvorsorge, die für alle

der Vereinbarung beigetretenen Vertragsbediensteten zu generell festgesetzten Bedingungen wirksam wird,

schriftlich auf die Verwaltungsdienstzulage und die Allgemeine Zulage ganz oder teilweise verzichten.

15. (15)Vertragsbediensteten, die vor dem 1. August 2000 in ein Dienstverhältnis zur Stadt Innsbruck eingetreten sind

und seither ohne Unterbrechung in diesem Dienstverhältnis stehen, gebührt abweichend von den §§ 37 und 39

ein Monatsentgelt, das sich aus den Abs. 16 und 17 ergibt. Dabei umfassen das Entlohnungsschema III die

Entlohnungsgruppen p 1 bis p 5 und das Entlohnungsschema IV die Entlohnungsgruppen a bis e. Die

Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungsschemata und in die Entlohnungsgruppen richten sich

nach den für die Beamten der Stadt Innsbruck geltenden Bestimmungen für die Dienstzweige und

Verwendungsgruppen. Auf diese Vertragsbediensteten sind weiterhin die für die Beamten geltenden

Bestimmungen über die Zeitvorrückung in die höhere Dienstklasse, die Beförderung und die Dienstalterszulage

sinngemäß anzuwenden.

16. (16)Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas III beträgt:

in der

Dienst-

Klasse

in der

Gehalts-

stufe

Entlohnungsgruppe

p5 p4 p3 p2 p1

Euro

I 1 2.038,3 2.070,3 2.102,7 2.135,2 2.167,6

2 2.056,0 2.093,2 2.131,7 2.167,6 2.206,3

3 2.074,2 2.115,9 2.160,8 2.200,0 2.244,7

4 2.091,6 2.138,4 2.190,2 2.232,5 2.284,3

5 2.109,3 2.160,8 2.219,4 2.264,6 2.322,8

II 1 2.127,4 2.183,6 2.248,3 2.296,9 2.361,5

2 2.144,9 2.206,3 2.277,4 2.328,9 2.402,7

3 2.162,7 2.229,0 2.306,4 2.361,5 2.445,5

4 2.180,4 2.251,2 2.335,8 2.395,7 2.489,1

5 2.188,9 2.259,0 2.351,9 2.412,0 2.506,5

6 2.193,8 2.266,4 2.358,3 2.421,6 2.519,9

III 1 2.198,5 2.274,2 2.364,6 2.430,9 2.532,7

2 2.216,2 2.296,9 2.395,7 2.467,3 2.577,5

3 2.233,9 2.319,4 2.427,2 2.504,0 2.624,0

4 2.251,2 2.342,2 2.459,8 2.540,7 2.671,6

5 2.269,5 2.364,6 2.492,8 2.577,5 2.722,3

6 2.287,1 2.389,0 2.526,0 2.616,3 2.773,0

7 2.305,1 2.413,5 2.559,2 2.655,8 2.824,1

8 2.322,8 2.438,1 2.592,5 2.700,0 2.929,7

https://www.jusline.at/gesetz/i-vbg/paragraf/65
https://www.jusline.at/gesetz/i-vbg/paragraf/37


9 2.340,9 2.464,3 2.686,5 2.780,6 2.986,6

IV 1     2.612,2

2     2.708,0

3     2.749,3

4     2.855,9

5     2.971,0

6     3.086,9

7     3.202,6

8     3.318,3

9     3.434,4

1. (17)Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas IV beträgt:

in der

Dienst-

klasse

in der

Gehalts-

stufe

Entlohnungsgruppe

e d c b a

Euro

I 1 2.034,7 2.099,4 2.163,6   

2 2.052,7 2.128,2 2.202,1   

3 2.070,3 2.157,1 2.240,9   

4 2.088,1 2.186,2 2.280,1   

5 2.105,5 2.215,2 2.318,6   

II 1 2.123,4 2.244,2 2.357,2 2.357,2  

2 2.141,2 2.273,3 2.398,0 2.408,7  

3 2.158,8 2.302,2 2.440,5 2.462,6  

4 2.176,6 2.331,4 2.483,8 2.516,6  

5 2.184,9 2.347,7 2.501,4   

6 2.189,7 2.354,0 2.514,7   

III 1 2.194,5 2.360,5 2.521,3 2.571,9 2.856,8

2 2.212,2 2.391,0 2.527,7 2.630,0  

3 2.229,7 2.422,5 2.571,9 2.690,4  

4 2.247,5 2.454,5 2.618,8 2.751,7  

5 2.265,6 2.487,7    

6 2.283,1 2.520,8    

7 2.301,1 2.553,6    

8 2.318,6     

9 2.336,5     



in der

Gehalts-

stufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

Euro

1 2.606,9 3.311,2 3.998,0 4.825,0 6.367,0 8.563,2

2 2.702,2 3.426,2 4.112,7 4.975,5 6.641,1 8.975,5

3 2.743,4 3.540,6 4.225,5 5.126,5 6.913,8 9.387,9

4 2.849,8 3.654,2 4.375,6 5.456,9 7.326,2 9.800,8

5 2.964,4 3.768,8 4.525,0 5.787,7 7.738,3 10.213,0

6 3.079,4 3.883,5 4.675,1 6.095,0 8.150,3 10.625,1

7 3.195,6 3.998,0 4.825,0 6.367,0 8.563,2  

8 3.311,2 4.112,7 4.975,5 6.641,1 8.975,5  

9 3.426,2 4.225,5 5.126,5 6.913,8   

1. (18)Vertragsbedienstete, auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Abs. 15 anzuwenden ist,

können innerhalb von acht Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes schriftlich erklären, dass sie

auf die Anwendung des Abs. 15 ausdrücklich und unwiderruflich verzichten. Auf sie ist ab dem auf diesen

Verzicht folgenden Monatsersten Abs. 15 nicht mehr anzuwenden. Durch diesen Verzicht gilt auch ein durch

die Stadt Innsbruck abgegebener Verzicht auf ihr Kündigungsrecht gegenüber dem Vertragsbediensteten als

widerrufen. Gleichzeitig erlischt auch die Anwartschaft auf einen allfälligen, auf einen Beschluss des

Gemeinderates der Stadt Innsbruck vom 6. Dezember 1960 zurückgehenden Rentenzuschuss. Die

Einstufung dieser Vertragsbediensteten in die Entlohnungsstufen nach den §§ 37 und 39 erfolgt so, dass

ihnen jene Entlohnungsstufe und jener Vorrückungstermin gebührt, die bzw. der sich ergeben würde, wenn

sie die Zeit, die für sie bisher für die Vorrückung maßgebend war, in der für sie nach den §§ 37 und 39

geltenden Entlohnungsgruppe im Wege der Vorrückung zurückgelegt hätten.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 30.06.2026

 2026 JUSLINE
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